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Schriftliche Examen in der Geschichte.

Aus dem Englischen.

Schon wiederholt wurde im « Pionier » darauf
hingewiesen, dass man in Belgien und in Nordamerika hei

Rekrutenprüfungen und Schulexamen die schriftliche Prüfung mit Erfolg
auch in der Geschichte anwendet. Die Vorzüge eines solchen

Verfahrens sind einleuchtend. Da es aber bei uns immer noch

mit Misstrauen und Voreingenommenheit angesehen wird,
erlauben wir uns, um die Leute an den Anblik schriftlicher

Fragen zu gewöhnen, hier wieder einige Beispiele vorzuführen.
Die lezte Publikation des Erziehungsbüreau's von Washington

enthält eine interessante Studie von Adams über den

Geschichtsunterricht an den amerikanischen Hoch- und
Mittelschulen. Wir entnehmen dieser Arbeit folgende schriftliche

Fragen, welche bei einem Examen im Jahre 1873 gestellt
worden sind.

1. Prüfung über römische Geschichte.

1. Zeichnet eine Karte von Italien mit Gebirgen, Flüssen

und der alten politischen Einteilung nebst folgenden Städten :

Tarent, Capua, Benevent etc.

2. Gebet einen Ueberblik von der Geschichte der Sam-

niter vor und nach ihrem ersten Kampfe mit den Römern

und der Verbindung anderer italischer Völker mit den Sam-

nitern im Kampfe gegen Rom.

3. Gebet in chronologischer Ordnung eine Übersicht der

Kriege und anderer Umstände, durch welche die Verhältnisse
der römischen Provinzen Sizilien, Sardinien, Afrika, Mazedonien,

Asien, Gallien und Syrien verändert wurden.

4. Gebet in chronologischer Reihenfolge eine Übersicht

der wichtigsten Kriege, in welchen die Römer während des

Jahrhunderts vor der Schlacht bei Actium beteiligt waren.

5. Machet ein Verzeichnis der Kaiser von Augustus bis

Commodus mit dem Datum der Tronbesteigung und Angabe

der wichtigsten Kriege während dieser Periode (in
chronologischer Reihenfolge).

6. Gebet einen Bericht über die römische Verfassung zur
Zeit der Könige.

7. Nennet die Geseze, durchweiche zwischen 500—300

vor Christi Geburt die Plebeier die Gleichheit mit den Patriziern

erkämpften.

8. Bezeichnet den Ursprung und die Konstitution der

Comitia Curiata, der Comitia Centuriata (in ihrer ursprünglichen
und spätem Form), der Comitia Tributa und deren Ausübung
unter der Republik.

9. Wann und unter wrelchen Umständen wurden die

Beamtungen der Consuln, Prätoren, Ädilen, Quästoren und

Volkstribunen geschaffen und worin.bestanden ihre Kompetenzen?

10. Wie wurde der Senat konstituirt? welchen Teil der

Administration erhielt er und wie bekam er sein Übergewicht?

11. Welches waren die Zweke des römischen Kolonialsystems

und iu welchen Perioden war es am bedeutendsten
Was waren die römischen Bürgerkolonien und was waren
lateinische Kolonien? Welche Städtebünde waren in Italien?
Wie wurden sie regiert und welches waren ihre Beziehungen

zu Rom vor dem Jahre 90 vor Christo?

12. Welche Stellung hatten die Provinzen in Bezug auf
Selbstverwaltung und in Beziehung zu Rom Wie wurden in
ihnen die Steuern eingezogen? Unter welchen Ungerechtigkeiten

litten sie und welche Mittel hatten sie dagegen Welche

Wirkungen auf die Provinzen hatte die Errichtung des Kaisertums?

13. Was waren die öffentlichen Äker? Welches waren
die darauf bezüglichen Geseze und welche wichtige Rolle
spielten sie in der Geschichte der Republik?

14. Stellet so klar und vollständig als möglich die
Ursachen des Verfalls der Republik und der Errichtung des

Kaisertums dar.

15. Machet eine möglichst vollständige Darstellung der
römischen Verfassung unter Augustus, ihrer Teorie und Praxis.

Von diesen 15 Fragen ist die erste obligatorisch, von
den übrigen sollen sieben beantwortet werden nach freier Wahl.

Nach diesen Fragen wird jedermann beurteilen können,
ob die Einwendung, durch die schriftlichen Prüfungen werde
dem Mechanismus Vorschub geleistet, irgend welche

Berechtigung hat. Es kommt eben auch hier darauf an, wie
man's macht.

Der wirkliche Stand der Primarschulinspektion in
der Schweiz.

Die baldige Revision des bernischen Primarschulgesezes-
und die falschen und oberflächlichen Angaben, welche in der
Presse über die Schulinspektion der verschiedenen Kantone

verbreitet werden, lassen es wünschenswert erscheinen,
eine möglichst vollständige und getreue Uebersicht dieses

Zweiges der Schulorganisation darzustellen. Als Quellen zu
dieser Darstellung benuzen wir:

1) Die Schulstatistik der Landesausstellung von 1883.

2) Die Schulgeseze.

3) Die Berichte der kantonalen Schulbehörden.

a. Zürich.
Dieser Kanton hat keine Inspektoren. Die Aufsicht üben;

die Bezirksschulpflegen.
Jeder der 11 Bezirke des Kantons hat eine

Bezirksschulpflege aus 9 — 13 Mitgliedern bestehend. 3 Mitglieder
wählt das Schulkapitel, den Rest wählen die stimmberechtigten
Einwohner des Bezirks. Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre,
nach Ablauf derselben findet Gesamterneuerungswahl der

Mitglieder statt. Der Sekretär wird für die ganze Amtsdauer
von der Behörde erwählt.

Die Verrichtungen der Bezirksschulpflege sind unentgeltlich.
Für Schulvisitationen erhält jedes Mitglied Fr. 3, bei Lokal-
beaugenscheinigungen Fr. 6 Taggeld.

Jedes Mitglied besucht die ihm zugeteilten Schulen wenigstens

zwei Male im Jahr, wobei das Hauptaugenmerk zu richten
ist auf den Schulbesuch, die Pflichterfüllung des Lehrers und
der Pflege, auf die Schulordnung und die ökonomischen

Verhältnisse der Schule. Es wohnt den Jahresprüfungen bei und
erstattet der Gesamtbehörde schriftlichen Bericht.

Die Bezirksschulpflege erstattet dem Erziehungsdirektor
nach einem bestimmten Formulare Bericht ; alle 3 Jahre gibt
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sie über die ihr zur Aufsicht unterstellten Schulen einen

umfassenden Bericht ab. Sie genehmigt die Beschlüsse der

Sekundär- und Gemeindeschulpflegen und sorgt für den Vollzug

der Schulgeseze. Lehrerschaft und Schule fahren dabei gut.

b. Bern.
Wie folgende Übersicht zeigt, hat der Kanton 12

Primarschulinspektoren, die vom Begierungsrat gewählt werden. Die

Ansichten über diese Institution sind sehr verschieden.

Tabelle über das Schulinspektorat des Kantons Bern pro 1885/86.
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Summa im Kant. 99,907 99,907 1191 775 1966 51 36,300 25,9 29,9

c. Luzern.
Der Regierungsrat wählt jeweilen beim Beginne einer

Legislaturperiode (4 Jahre) für jeden der 19 Inspektorats-
bezirke, in welche der Kanton analog den Gerichtsbezirken,
eingeteilt ist, auf den verbindlichen Vorschlag des Erziehungsrates

einen Bezirksinspektor, der jede Schule jährlich wenigstens
zweimal mit einem Abgeordneten des Gemeinderates besucht
und an ihr wenn möglich die Schlussprüfung abnimmt. Die
Inspektoren sorgen für Beobachtung des Lehrplanes und
Einführung der vorgeschriebenen Lehrmittel wachen über die

Pflichterfüllung der Lehrer und der untern Schulbehörden,
indem sie Eehlbare dem Kantonsschulinspektor verzeigen und
gegen säumige Eltern von sich aus Strafe anordnen, resp.
dieselben im Wiederholungsfall dem Statthalteramt überweisen,
entscheiden in Streitigkeiten als erste Instanz, begutachten
Schulhausbauten, Trennung und Vereinigung von Schulen. Sie

führen in den Konferenzen den Vorsiz, erstatten alljährlich
dem Kantonsschulinspektor Bericht und beziehen, je nach der

Grösse ihrer Bezirke, Entschädigungen von Fr. 150 — 400. —¦

Der Kantonalschulinspektor, vom Begierungsrat ebenfalls auf
4 Jahre mit einer Aversalbesoldung von Fr. 3500 gewählt,
beaufsichtigt das ganze Volksschulwesen und bildet die zweite

Mittelinstanz ; er erteilt den Lehrern die nötigen Weisungen,

begutachtet die Baupläne, ebenso die Lehr- und Lektionspläne
der öffentlichen Volksschulen und privaten Primarschulen,
schlägt neue Lehrmittel vor, besucht in 2 Jahren jede Schule

einmal, hält Konferenzen mit den Bezirksinspektoren ab

erstattet jährlich dem Erziehungsrath einlässlichen Bericht und
kann zu den Sizungen des leztern zugezogen werden.

Laut Schulstatistik hat ein Schulinspektor 6 —49 Klassen

zu besuchen. Der grösste Inspektionskreis (Luzern) hat 2271

Schüler, der kleinste 327 (Weggis).

Urteile unserer Fachmänner,

Ferdinand v. Arx, illustrirte Schweizergeschichte für
Schule und Haus. Zürich, Orell Füssli & Cie. Preis
Fr. 5, für Schulen Fr. 3.

Diese neue Schweizergeschichte behandelt auf circa
300 Seiten, die mit 144 Illustrationen geschmükt sind, das

ganze Gebiet der Schweizergeschichte bis auf die Gegenwart.
Die Darstellung ist im Ganzen nicht ungeschikt, aber

nicht frei von Irrtümern, z. B. auf Seite 149 steht: Auf
Befehl des Bates (von Bern) wurde im Februar 1528 zu

Stadt und Land die Lehre Zwingli's eingeführt. Das ist falsch.

Es wurde zu Stadt und Land in allen Gemeinden über die
i Annahme der neuen Lehre abgestimmt und dieselbe in allen

Gemeinden des Kantons, ausgenommen in Obersimmenthal und

Büeggisberg, angenommen. Die Einführung der Reformation

in Bern fand somit durch Referendum statt und nicht durch

Regierungsbefehl. Auch auf Seite 162 wird irrtümlich
behauptet, «die Berner seien als Befreier begrüsst worden, die

Waadtländer hofften frei zu werden und im Anschluss an die

Eidgenossenschaft ihre Unabhängigkeit zu behaupten.» Diese

Darstellung zeugt von einer geringen Kenntnis der damaligen
Zustände im Waadtland. Ebenso falsch ist es, dass die

Verwaltung damals «grosse Erbitterung» hervorgerufen habe.

Die Wahrheit ist vielmehr, dass Bern in dem gänzlich
zerrütteten Lande Recht und Ordnung eingeführt und den Wol-
stand ganz ausserordentlich gefördert hat.

Die Verdienste Bern's um die Einführung der Reformation

in Genf sind ganz übergangen.
Die 144 Illustrationen passten besser in ein Geographiebuch,

als in das Geschichtsbuch, und nüzen wenig, weil die

Bilder aus der Gegenwart sind. E. Lüthi.

Dierauer, Geschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft.
I. Band (bis 1415). Gotha, bei A. Perthes. Preis Fr. 12.

Diese Schweizergeschichte gehört zum Besten, was bis

dahin auf diesem Gebiete erschienen ist: gründlich und streng
historisch in einfacher und kraftvoller Darstellung, von
patriotischem Hauch durchweht. Wir sind auf die Fortsezung

gespannt. Wird clas Werk in gleicher Weise fortgesezt so

wird der Verfasser einen grossen Erfolg erzielen.
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